
Stadt Gaggenau 
 
 
 

S a t z u n g  
 

über die Veränderungssperre für das Gebiet 
 „Östliche Murgtalstraße“  

im Stadtteil Bad Rotenfels 
der Großen Kreisstadt Gaggenau 

(12. März 2024) 
 

 
Auf Grund von § 14 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Gaggenau am 15. April 
2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Anordnung der Veränderungssperre  
 

Zur Sicherung der Planung im künftigen Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplans „Öst-
liche Murgtalstraße“ wird eine Veränderungssperre angeordnet.  
 
 

§ 2 
 

Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre  
 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst den gesamten Geltungsbe-
reich des in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Östliche Murgtalstraße“. Im Ein-
zelnen umfasst der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre die auf dem als Anlage 
1 beigefügten Abgrenzungsplan vom 12. März 2024 schwarz umrandeten Flächen. 
 
 

§ 3 
 

Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 
 
1. Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen:  

 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-
seitigt werden. 

 Erhebliche oder wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken, baulichen Anlagen, 
deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, 
nicht vorgenommen werden. 

 
2. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind und Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Verände-
rungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht be-
rührt. 
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3. In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme 

zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die 
Entscheidung über Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde.  

 
 

§ 4 
 

Inkrafttreten  
 
Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekannt-
machung nach § 16 Abs. 2 BauGB in Kraft.  
 
 

§ 5 
 

Geltungsdauer 
 
Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend. 
 
 
 
 
Gaggenau,  
 
 
 
Michael Pfeiffer 
Oberbürgermeister 
 
 
 


